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E 48 r~~\lR/XX. GP 

E n t s c h 1 i e ß u n 9 

des Nationalrates vom 12. Juli 1996 

betreffend finanzielle Förderung von Ausbildungsbetrieben, die durch 

Lehrwerkstätten außerordent 1 i ehe Lei stungen inder Berufsausbil dung er
bringen 

Die zuständigen Regierungsmitglieder werden ersucht. folgende Maßnahmen zu setzen: 

Aus Mitteln des Sozialministeriums \AMS) bzw. des Bundesministeriums für winschaftliche Ange
legenheiten sollen 1m Verhältnis drei Viertel zu einem Viertel Lehrwerkstätten getördert werden können. 
die über ihren Bedarf hinaus Lehrlinge ausbilden. Diese Regelung soil hinsichtlich der Mittelautbringung 
bis Ende 1996 gelten und durch legistische Maßnahmen hinsichtlich emes Lastenausgleiches zwischen 
ausbildenden und nichtausbildenden Unternehmen einschließlich der öffentlichen Hand abgelöst werden. 
In den nächsten Monaten soll zwischen den zuständi!:!:en Re!:!:ierun!:!:smit!:!:liedern und den Sozialpartnern 
em Modell des Lastenausgleiches erarbeitet werden.- in de~ ein -teilw~iser Kostenausgleich zwischen 
ausbildenden und nichtausbildenden Unternehmen einschließlich öffentlicher Hand gefunden wird. Die
ses Modell soll 1996 legistisch umgesetzt werden. 

Darüber hinaus sind über die Sommermonate Gespräche zwischen den zuständigen Regierungsmit
gliedern und den Sozialpartnern über eine zeitgemäße Weiterentwicklung der Lehrlingsausbildung zu 
führen. 

Weiters wird die Bundesregierung ersucht. folgende Maßnahmen zu prüfen: 
- die Finanzierung der Krankenversicherungsbeiträge für Lehrlingsentschädigungen während des 

ersten und zweiten Lehrjahres aus Mitteln des AMS: 
die Sicherstellung der Ausbildungszeit im Betrieb: 
die Überprufung der Altersgrenze im Ausbildungssystem. sowie 
die FinanZierung der Vorbereitungszeit für die Meisterprufung durch das AMS: 
ein vom Bund finanziertes Lehrlings-Leistungsstipendium für überdurchschnittliche Leistungen 
bis zur Höhe der für AHS-Schüler im Vergleich mehr anfallenden Kosten: 
einen Lehrlingsausbildungsfreibetrag in Höhe von 30 Prozent des Aufwandes für Ausbildungsbe
triebe; 

- die Nichtberücksichtigung der Lehrlingsentschädigung bei der Berechnung der Bemessungs
grundlage für die Kommunalsteuer; 

- eine Neuorgamsation der Lehrlingsausbildung durch eine nach Wirtschaftsbereichen getrennte. 
konzentrierte schulische Ausbildung anstelle des Polytechnischen Lehrganges vor der berufsspe
zifischen. betrieblichen Lehre; 

- eine allgemeine Förderung einer Lehrlingsweiterbildung im Ausland; 
- die Schaffung der Möglichkeit für Unternehmer bei Anschaffung von Wirtschaftsgütern. die aus-

schließlich Ausbildungszwecken dienen. einen erhöhten Investitionfreibetrag geltend zu machen 
und 

- eine Gleichstellung der Meisterprüfung mit der B-Matura im öffentlichen Dienst und den freien 
Zugang zu einschlägigen Fachhochschulen; 

- die Einrichtung von Schlichtungsstellen für Problemlösungen im Bereich der dualen Ausbildung. 
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Darüber hinaus ist die Verwirklichung 
- der Berufsreifeprüfung; 

- von Maßnahmen zur Anhebung des Images der LehrausbIidung sowie 

- eine früheinsetzende Information aller Schüler über samtliche Bildungs- und Berufsmoglichkeiten 
im Bereich der Lehre zu prüfen: 

- der Erweiterung bestehender Unterrichtsgegenstande in Berufsschulen vorzunehmen. um damit 
auch Schlüsselqualifikationen (wie Kommumkation. Sprachkompetenz. Te:1mfahigkell USW.I zu 
fördern: 

- der Teilnahme an Bildungsprogrammen der Europaischen Union zu ermöglichen: 
- der Schaffung von Möglichkeiten zu prüfen. den vorerst erfolglos gewesenen Lehrstellensuchen-

den den Eintritt in die Berufsschule unter anderem für BerufsorienticrungsmaBnahmcn zu eröff
nen: 

- der Umsetzung der bereits sozialpannerschaftlich ausverhandelten neuen Ausbildungsrichtlinien 
durch Verordnungen des zuständigen Winschaftsmmisteriums zu realisieren: 

zu unterstützen. 
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